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Persönliche Angaben des Gesuchstellers / der Gesuchstellerin 

Voraussetzungen: → Betrieb mind. 1 SAK

→ Direktzahlungsberechtigt

→ Die minimale Fläche für die Bepflanzung beträgt 25 Aren (Nettofläche). Teilflächen erlaubt, 
     sie sind innert drei Jahren zu bepflanzen

→ die Pflanzdichte muss mindestens 300 Bäume / Hektar sein

→ bei den anrechenbaren Kosten werden maximal Fr.  15.- pro Baum (Baumpreis) angerechnet

     dies beinhaltet auch die Sortenlizenzgebühr

Beilagen: → Bei Pachtflächen muss ein Pachtvertrag mit einer Mindestdauer von 10 Jahren vorgelegt werden

→ Offerte bzw. Bestellung des Pflanzguts sowie Pflanzplan mit der Nettofläche ist dem Gesuch beizulegen 

     Nettofläche = Anzahl Bäume x Reihenabstand x Baumabstand

→ Auszug aus dem LAWIS oder ThurGIS mit Markierung der zu pflanzenden Fläche als Beilage des Gesuchs

→ Kostenzusammenstellung der geplanten Pflanzung (Pflanzgut, Pflanzkosten, Baumgerüst, Pfähle etc.)

Pflanzung:

 Grundbuch 

Nr.

Anzahl 

Bäume

Reihen-

abstand in 

Meter

Baum-

abstand 

in Meter

Netto-

Fläche m2

 Neu-

pflanzung

Feld-

pfropfung

 Eigen-

tum  Pacht

0 

0 

0 

0 

0 

0 m2 (mind. 2'500 m2)

Für eine provisorische Berechnung der möglichen Beiträge kann die Berechnungshilfe auf der Homepage des Bundesamtes für Landwirtschaft genutzt

werden. Unter Hilfsmittel finden sie das entsprechende Excel-File:

www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/hochbau-und-betriebsfinanzierung.html

Die definitive Beitragsberechnung erfolgt durch das Landwirtschaftsamt bzw. das Bundesamt für Landwirtschaft.

Obstabnehmer dieser robusten Sorten:

Spez. Bestimmungen:

→ Da Feldpfropfungen kostengünstiger als Neupflanzungen sind, erhalten diese eine Beitragskürzung (SVV Art. 7 Abs. 1)

→ Der Eigenfinanzierungsanteil der Pflanzung muss mindestens 15% betragen, ansonsten werden die Beiträge gekürzt

→ Die Pflanzung / Pfropfung darf erst nach dem Vorliegen der Zusicherungsverfügung des BLW vorgenommen werden!

Ort und Datum: Unterschrift:

Beilagen:

Investitionskredit:

Gemäss SVV Art. 29 Abs. 2c können Investitionen in den Witterungsschutz, Baumgerüst oder Bewässerung mit 50% Investitionskredit 

der anrechenbaren Kosten unterstützt werden. Kostenzusammenstellung ist beizulegen.

Kredite unter 20'000.00 CHF werden nicht gewährt (Mindestvolumen der anrechenbaren Investition muss > 40'000.00 CHF sein)

IK gewünscht: Kosten der Massnahme:

→ Das BLW bestimmt die finanzhilfeberechtigten Sorten (sog. Sortenliste), veröffentlicht diese und aktualisiert die Liste laufend

     entsprechend den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung.

GLIB

 Gemeinde

Beitragsgesuch für die Pflanzung von robusten Apfelsorten 

Thurgauer Genossenschaft für landwirtschaftliche

 Investitionskredite und Betriebshilfe

Name und Vorname:

Adresse:

PLZ, Wohnort:

 Apfelsorte / Markenname

Pflanzplan mit ausgewiesener Pflanzfläche Offerte / Bestellung des Pflanzguts 

Pachtvertrag bei Anpflanzung auf Pachtflächen

Achtung: Die Bäume dürfen erst gepflanzt werden, wenn die GLIB dafür eine schrifftliche 
Freigabe erteilt hat. Bei Missachtung dieser Bestimmung werden keine Finanzhilfen 
gewährt (Art. 54 SVV).

Auszug LAWIS oder ThurGIS mit Markierung der zu bepflanzenden Fläche 

Kostenzusammenstellung der geplanten Pflanzung 

http://www.glib.ch/
mailto:info@glib.ch
http://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/hochbau-und-betriebsfinanzierung.html
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 Xeleven (Swing®)

 Agroscope (CH)

 Agroscope (CH)

 Universität Wageningen (NL)

 Botanisches Institut Prag (CZ)

 J.L. Carrieres (F)

 Institut / Züchter:

 Botanisches Institut Prag (CZ)

 Universität Illinois (USA)

 Plant Research International PRI (NL)

 Wurtwinning

Liste der robusten Apfelsorten 

 Fresh forward (NL)

 Rustica

 SQ 159 (Natyra®, Magic Star®)

 Topaz

 Wur 037 (Freya®)

 Apfelsorte:

 Bonita

 Coop 43 (Juliet®)

 Fresh forward (NL)

 Ecolette

 Ladina


